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Sachdarstellung:

Im Hinblick auf die Überarbeitung der Satzung zur Erhebung und zur Höhe der 
Elternbeiträge gemäß § 17 des Kita-Gesetz der Gemeinde Jänschwalde muss zum Thema des 
anzurechnenden Einkommens für die Berechnung des Elternbeitrages diskutiert werden.

Speziell ist zu entscheiden, ob das Kindergeld weiterhin in die Berechnung einfließen soll.

Im Kita-Gesetz ist lediglich das Elterneinkommen benannt. Eine Konkretisierung gibt es 
nicht.
Daher liegt es in der Entscheidung der Gemeinde ob das Kindergeld einzubeziehen ist.

Des Weiteren ist Jänschwalde die einzige Gemeinde im Amt Peitz die noch das Kindergeld in 
die Beitragsberechnung einbezieht.

Zusätzlich bedeutet der Verzicht auf die Anrechnung eine Unterstützung der Familien und ist 
aus Sicht der Eltern ein Signal für eine kinderfreundliche Gemeinde.
 

Einreicher: Amt Peitz
                    Die Amtsdirektorin
                    Ordnungsamt

Peitz, den 11.10.2011

                   gez.  Herr Dirk Blümel

                  Leiter  Ordnungsamt
 

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:   ….....   davon 
anwesend.   ….....   

Abstimmung:   ….....   Ja-Stimmen   ….....   Nein-Stimmen   ….....   Enthaltungen

Sachbearbeiter: Anja  Hapke

mitgezeichnet:

 Ordnungsamt  Dirk Blümel  Zustimmung

 Kämmerei  Kerstin Lichtblau  bestätigt

 


